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I. Als Hilfsmittel für die fachtheoretische Ausbildung an 

der Akademie der Sozialverwaltung sind erforderlich 
und zugelassen: 

 
 
1. Für alle Fachrichtungen 
 
1.1 Grundgesetz (GG), Beck-Texte im dtv 
 
1.2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beck-Texte im dtv 
 
1.3 Ziegler-Tremel, Verwaltungsgesetze des Freistaates  

Bayern, Textsammlung, Verlag C.H. Beck, München 
 
1.4 Aichberger, Sozialgesetzbuch, 
 Textsammlung, Verlag C.H. Beck, München 
 
1.5 Arbeitsgesetze (ArbG), Beck-Texte im dtv 

 
1.6 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen 

und Beamten in den Ländern - Beamtenstatusgesetz  1) 
 
1.7 Verordnung über beamten-, richter-, disziplinar-,  

besoldungs- und reisekostenrechtliche Zuständigkeiten 
und die Einstufung von Dienstposten im Geschäftsbe-
reich des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
Arbeit und Soziales (ZustV-AM)  1) 

 
1.8 Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetze mit Ver-

ordnungen und Verwaltungsvorschriften (Sonderdruck 
des ZBFS und der HföD) in der jeweils geltenden Fas-
sung  1) 

 
1.9 Schwerbehindertenausweisverordnung  1) 
 
1.10 Vorschriftensammlung Haushaltsrecht Bayern,  
 Gesetzbuch24, Boorberg-Verlag  2) 
 
1.11 Tafelkalender für das laufende Jahr und das Vorjahr 
 
1.12 Taschenrechner (nicht programmierbar) 
 
 
2. Für die einzelnen Fachrichtungen 
 
2.1 Staatliche Sozialverwaltung 
 
2.1.1 Versorgungsmedizinische Grundsätze - Anlage zu § 2 

der Versorgungsmedizin-Verordnung (Sonderdruck des 
ZBFS) in der jeweils geltenden Fassung 1) 

 
2.1.2 Tabellen der Rentenbeträge, Vergleichseinkommen 

usw., für das aktuelle und - im 2. Ausbildungsjahr - zu-
sätzlich für das vorangegangene Kalenderjahr (Lose-
blattausgabe des ZBFS)  1) 

 
2.1.3 Einkommen- und Lohnsteuerrecht (ESt/LSt),  
 Beck-Texte im dtv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 
 
2.2.1 Zivilprozessordnung (ZPO), Beck-Texte im dtv 
 
 
II. Die zugelassenen Hilfsmittel dürfen kurze handschriftli-

che Kommentierungen enthalten, soweit sie sich unmit-
telbar auf den jeweiligen Gesetzestext beziehen. Unzu-
lässig sind jegliche Kommentierung auf leeren Seiten 
und in Inhaltsverzeichnissen sowie die Abschrift von 
Schemata und Lösungsskizzen. Beigaben jeder Art, 
auch eingeklebte oder beigelegte Blätter, sind nicht er-
laubt, ausgenommen sind Nachträge mit Textänderun-
gen. 

 Soweit Loseblattsammlungen oder Textausgaben durch 
neue Rechtsstände ersetzt werden, ist nur die jeweils ak-
tuelle Fassung zugelassen. 

 
 (siehe hierzu Ergänzungen auf der Rückseite!) 
 
III. Die Benützung anderer als der zugelassenen Hilfsmittel 

ist nicht gestattet. 
 Soweit bestimmte Ausgaben zugelassen sind, dürfen an 

deren Stelle keine anderen Textausgaben verwendet 
werden. 

 
 
IV. Nicht in Abschnitt I aufgeführte Hilfsmittel können in der 

Weise zugelassen werden, dass diese den Klausuren 
beigegeben werden. 

 
 
 
 
 
 1) wird von der ASoV ausgegeben 
 
 2) Verlagsausgabe wird kostenpflichtig von der 

 ASoV gesammelt bestellt 
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Gesetzeskommentierung 

Die zugelassenen Hilfsmittel dürfen kurze handschriftliche Kommentierungen enthalten, soweit sie sich unmittel-

bar auf den jeweiligen Gesetzestext beziehen. Unzulässig sind jegliche Kommentierung auf leeren Seiten und in 

Inhaltsverzeichnissen sowie die Abschrift von Schemata und Lösungsskizzen. Beigaben jeder Art, auch einge-

klebte oder beigelegte Blätter, sind nicht erlaubt, ausgenommen sind Nachträge mit Textänderungen. 

Soweit Loseblattsammlungen oder Textausgaben durch neue Rechtsstände ersetzt werden, ist nur die jeweils 

aktuelle Fassung zugelassen. 

 
Des Weiteren gilt: 
 
- im verlagsseitig freigehaltenen Bereich der Kopf- oder Fußzeile darf nicht kommentiert werden (fehlender 

Bezug zum Gesetzestext), 

- Nummerierungen zur Darstellung einer Prüfreihenfolgen dürfen nur innerhalb einer Vorschrift angebracht 

werden. Über mehrere Vorschriften hinweg nur dann, wenn ein innerer Zusammenhang besteht, höchstens 

aber über 2 Seiten hinweg, 

- vollständige Berechnungsbeispiele dürfen nicht kommentiert werden, 

- wenn Gesetze in verschiedenen Ausgaben abgedruckt sind (z.B. das BGB in Auszügen zusätzlich in der 

Textausgabe "ArbG" oder das BEEG im "Aichberger" und in den "ArbG") darf lediglich eine Ausgabe kom-

mentiert werden. 

 

 

Reiter / Index Haftstreifen 

Beschriftung der Reiter ist nur zulässig bei Gesetzten (zB: SGB I, OEG, BVG, BayBG,  

BGB ….). 

Wenn einzelne Vorschriften innerhalb der Gesetze kenntlich gemacht werden, darf auf dem Reiter lediglich der 

jew. Artikel oder Paragraph genannt sein (z.B. § 25, Art. 4), Weitere Kommentierung der Reiter ist unzulässig, 

insbesondere Wortanmerkungen, Paragraphenfolgen und Verweisketten; unzulässig ist auch die Nummerierung 

der Reiter oder die bewusste Anordnung von Reitern, um dadurch eine Prüffolge kenntlich zu machen. Unbe-

schriftete Reiter können beliebig eingesetzt werden.  

 


